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Umfang u. Zeiträume der Funktions-, Sicht - u. Jahreskontrolle von Außenspielgeländen 

	Zeitpunkt
	Kontrollart
Durchzuführende Arbeiten
	Kontrolleur
	Unterlagen / Werkzeug

	Täglich bis 14-tägig
	Sichtkontrolle - Visuelle Routineinspektion
· Sauberkeit und Ordnung
· Sand reinigen (mind.1 x jährlich) 
· Beseitigung von Verschmutzungen
· Fallschutzbereiche auflockern
· Fundamente wieder überdecken m. Fallschutzmaterial mind.20 cm
· Fallschutzmaterial bei Bedarf nachfüllen
· Scharfe Ecken oder Kanten wie Holz oder Metallsplitter entfernen und / oder glätten
· Fällige Reparaturen umgehend weiterleiten
· Funktionskontrolle beweglicher Teile
· Folgen von Vandalismus beseitigen bzw. melden, wenn nötig Gerät für die Benutzer sperren lassen.
· Hinweise u. Beschwerden von Kindern, Anwohnern, etc. annehmen
	Unterwiesenes Personal der Kindertagesstätte
	Spielplatz-kontrollblatt
Wartungshinweise des
Geräteherstellers

	alle 1 - 3 Monate
	Funktionskontrolle - Operative Inspektion zu Beginn der Spielsaison
· Verschleiß prüfen an Teilen wie Ketten, Lager, Schrauben, Bolzen, Treppenstufen, Seilen, Rutschbahnen, Hölzern, Absturzsicherungen
· Verbindungselemente prüfen, wenn nötig nachstellen
· Gefahrenpunkte wie Splitter, überstehende Nägel oder Schrauben beseitigen
· Offensichtliche Instabilität z.B. durch Schiefstellung oder starke Beweglichkeit des Spielgerätes
· Schichtdicke, Beschaffenheit des Fallschutz- und Bodenmaterials in den Spiel- und Fallbereichen prüfen, ggf. auflockern und nachfüllen
· Korrosionsschutz prüfen 
· Holzzerstörung
· Bodenfreiheit von Sitz- und Drehflächen
	z.B. ehrenamtlich Tätige, d.h. Fachkräfte wie Schlosser, Schreiner, Techniker oder freiberufliche Dienstleister oder Stadt- und Gemeindeverwaltungen
	Spielplatz-kontrollblatt
in Verbindung mit Herstellerunterlagen insbesondere Wartungshinweisen zu den Geräten.

	1 x jährlich
	Jahreskontrolle (jährliche Hauptinspektion) nach DIN EN 1176 und DIN 1177 (DIN 7926)
Alle o.a. Punkte der Sicht- und Funktionskontrollen, zusätzlich: Sicherheitsbereiche, allgemeiner Zustand des Spielplatzes, Altgeräte, Fallschutz, Konstruktion tragender Teile, Standfestigkeit / Fundamente / Korrosion / Fäulnis im Übergangsbereich, Einfriedung, Türen und Tore / Zugänge
	Sachverständiger / Spielplatzsachkundiger 
	DIN EN
Wartungshinweise des Geräte-herstellers



	Wichtiger
Hinweis !
	Zwischen dem Bischöflichen Ordinariat und der IfR Ingenieurgesellschaft für technische Revision mbH Heimrodtdtr.12 - 14, 64625 Bensheim wurde für die Durchführung der o.a. Jahreskontrolle ein Rahmenvertrag abgeschlossen. Wir empfehlen dem Träger den Vertragsabschluss. Bitten wenden Sie sich dazu an Ihre Regionalverwaltung.



Die Prüfmaßnahen sind schriftlich zu dokumentieren. Die Unterlagen sind mind. 5 Jahre aufzubewahren. Die Prüfungskriterien u. Kontrollintervalle sind auch für Spielplätze außerhalb von Kindertagesstätten anzuwenden. Die angeführten Kontrollintervalle sind lediglich Anhaltspunkte. Aus der Gefährdungsbeurteilung heraus können sich andere Intervalle ergeben. Die aufgeführten Prüfpunkte erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Beachten Sie deshalb alle anderen möglichen Gefährdungen.


	VA Spielplatzprüfung_Prüffristen und Inhalte 
	Bischöfliches Ordinariat - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Z/15
	Version 01
	30.11.2017
	Seite 1 von 1

	
	
	
	
	



image1.png
BISTUM SPEYER

BISCHOFLICHES ORDINARIAT




